
Prof. K o t s c h a r o w  (stellv. Direktor des Allunions- 
Forschungsinstituts beim Generalstaatsanwalt der 
UdSSR) informierte über die Tätigkeit der Kommis
sionen für Angelegenheiten Minderjähriger bei den 
Exekutivkomitees der örtlichen Sowjets Diesen Kom
missionen gehören Volksvertreter, Mediziner, Pädago
gen, Angehörige der Miliz usw. an. Ihre Aufgaben be
stehen :
1. in der Ermittlung von Kindern und Jugendlichen, 
die unter ungünstigen Erziehungsbedingungen leben, 
weder arbeiten noch lernen, und in der eventuellen 
Einweisung in Schulen, Heime und Arbeitsstellen;
2. in der Vermittlung von Arbeitsstellen und Lehrstel
len für Jugendliche, die aus der Strafhaft entlassen 
wurden, sowie in der Aufsicht über Jugendliche, die 
zu Strafen ohne Freiheitsentzug verurteilt wurden;
3. in der Kontrolle über die Entlassung von jugend
lichen Arbeitern und Angestellten und aus Schulen 
(für Jugendliche besteht also ein zusätzlicher Schutz 
vor ungerechtfertigten Entlassungen, einmal durch die 
Gewerkschaften und andererseits durch die Kommis
sionen);
4. in der Unterstützung der Eltern in Erziehungsfragen;
5. in der gesellschaftlichen Kontrolle der Sonder
erziehungsanstalten ;
6. in der Heranziehung der Eltern bzw. der Erziehungs
berechtigten, wenn sie ihre Erziehungspflichten gröb
lich vernachlässigen; dabei können Erziehungsmaßnah
men festgelegt sowie auch bei Gericht Antrag auf 
Entzug des Sorgerechts gestellt werden;
7. in der Einwirkung auf Menschen, die Jugendliche 
oder Kinder negativ beeinflussen bzw. sie zu strafbaren 
Handlungen anstiften. Für Eltern wie für die Jugend
lichen besteht die rechtliche Pflicht, vor der Kommis
sion zu erscheinen. Die Kommission kann von staat
lichen Organen und gesellschaftlichen Organisationen 
Unterlagen anfordern.
Mit den Besonderheiten des Jugendstrafverfahrens, die 
sich insbesondere aus der StPO der RSFSR ergeben, 
beschäftigte sich Prof. Dr. A 1 e x e j e w (Leiter des 
Lehrstuhls für Strafrecht an der Shdanow-Universität 
Leningrad)'1.
Studienrat Dr. M a n n s c h a t z  (Leiter des Sektors 
Jugendhilfe im Ministerium für Volksbildung) gab 
einen Überblick über die Neuregelung des Systems der 
Jugendwerkhöfe und Spezialkinderheime7.
Über Stand und Perspektiven des Jugendstrafvollzugs 
sprach Oberstleutnant der Volkspolizei M e h n e r  
(Hauptverwaltung Strafvollzug im Ministerium des 
Innern). Wenn auch dem Jugendstrafvollzug keine
(> Vgl. hierzu das in diesem Heft auszugsweise abgedruckte 
Referat von Alexelew.
7 vgl. den in diesem Heft abgedruckten Beitrag von Mann-
scliatz.

grundsätzlich anderen Aufgaben gestellt seien als dem 
allgemeinen Strafvollzug in der DDR. so müßten doch 
auch hier die psychischen Besonderheiten des Jugend
alters berücksichtigt werden. Die Grundsätze der Aus
bildung und Qualifizierung der jungen Generation hät
ten auch im Strafvollzug volle Gültigkeit. Die Jugend
häuser betrachteten es als ihre vordringlichste Auf
gabe, die jungen Menschen zur systematischen Arbeit 
zu erziehen und ihnen eine qualifizierte Berufsaus
dung angedeihen zu lassen, die mit der Facharbeiter
prüfung abschließt. Mit denjenigen Jugendlichen, 
welche die Voraussetzungen für den Abschluß eines 
Lehrvertrages und damit den Erwerb eines Facharbei
terbriefes nicht besitzen (geringe Schulbildung, intel
lektuelle Schwierigkeiten usw.), würden Qualifizie
rungsverträge abgeschlossen, die ihnen den Weg in 
die Berufsausbildung bahnen sollen. Ein System sinn
voller Freizeitgestaltung füge sich organisch in den 
Arbeitsprozeß ein. Um die volkseigenen Betriebe mit 
ihrer modernen Technik stärker in die Berufsausbil- 
dung der jungen Strafgefangenen einzubeziehen, lau
fen erste Versuche, einem volkseigenen Betrieb die 
gesamte praktische und theoretische Berufsausbildung 
zu übertragen.
Als Antwort auf die Forderung zahlreicher Diskussions
redner, den Kampf gegen die Jugendkriminalität zur 
Sache der gesamten Gesellschaft zu machen, legte der 
Vorsitzende des Rates des Stadtbezirks Berlin-Mitte, 
G o l d b e r g ,  an Hand einiger Beispiele dar, wie die 
örtlichen Organe der Staatsmacht diese Aufgabe ver
wirklichen könnten. So genüge es z. B. nicht, von der 
Notwendigkeit einer besseren Sexualaufklärung nur 
zu reden: die staatliche Leitung müsse dazu vielmehr 
konkrete Maßnahmen festlegen. Mit Hilfe bestimmter 
staatlicher und gesellschaftlicher Maßnahmen, bei
spielsweise der Frühbetreuung von nachweisbar auch 
zur Kriminalität neigenden Schulschwänzern durch 
Eltern, Hausgemeinschaften, Elternbeiräte, Volkspolizei 
und Staatsanwaltschaft, solle und könne die erforder
liche Breite, in der Leitung des Kampfes gegen die Ju
gendkriminalität erreicht werden.

*

Drei Tage wissenschaftlichen Gedankenaustausches von 
Wissenschaftlern und Praktikern unterschiedlicher Fach
disziplinen und aus den verschiedensten sozialistischen 
Staaten haben vergleichbare, auswertbare Ergebnisse 
erzielt. Bei aller Einheitlichkeit des Ziels sind doch 
vielfach höchst unterschiedliche Meinungen in Einzcl- 
fragen aufgetreten. Es gilt nun, die besten Erfahrungen 
dieses internationalen Symposions entsprechend den 
jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Länder zur 
allgemeingültigen Praxis zu machen. Diesem Ziel die
nen solche internationalen Beratungen, die in der Folge 
zu einer ständigen engen Zusammenarbeit führen.

Prof. Dr. JOHN LEKSCHAS, Direktor des Instituts für Strafrecht an der Humboldt-Universität Berlin

Zur Ursachenforschung auf dem Gebiet 
der Jugendkriminalität

Wenn wir von Ursachen der Jugendkriminalität spre
chen. so verstehen wir darunter — wie bei den Ursachen 
der Kriminalität überhaupt — einen Komplex von Er
scheinungen, die auf die Entscheidungen des Menschen 
zum Handeln einwirken. Diese Erscheinungen sind so
wohl materieller als auch ideologischer, allgemeiner wie 
individueller Natur und stehen zum Wesen der sozia
listischen Gesellschaft in Widerspruch, sind also rudi- 
mentärer Natur, ein Relikt der alten, bereits überwun
denen Ausbeutergesellschaft. Es kann sich um Erschei

nungen handeln, die im Moment der Entscheidung zur 
Tat gegeben waren, und um solche, die in der Vergan
genheit bei der Herausbildung der Persönlichkeit wirk
sam gewesen sind.
Die Ursachen von Straftaten Jugendlicher lassen sich 
u. E. nicht in Gegenüberstellung zu den Ursachen der 
Kriminalität im allgemeinen finden. Wer mit einer sol
chen Zielrichtung nach Besonderheiten sucht, kann leicht 
irrelaufen. Dennoch meinen wir. daß sich die Jugend
kriminologie neben der allgemeinen Ursachenforschung
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